
3204 
 
 

 
Das Präsidium  

des Arbeitsgerichts Hamm 
 
 
 

Präsidialbeschluss  
über die Geschäftsverteilung 

 beim richterlichen Dienst 
 

ab dem 01. Juni 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beschluss 

 
 

Aufgrund der Aufstockung des Arbeitskraftanteils der Vorsitzenden der 3. Kammer mit 

Wirkung zum 18.07.2024 und der erforderlichen Aufstockung des Pensums der 3. 

Kammer zu diesem Zeitpunkt wird der Geschäftsverteilungsplan vom 05.12.2023 mit 

Wirkung zum 01.06.2024 wie folgt geändert: 

 

 
1. Zuordnung der Verfahren zum Gerichtstag Lippstadt 

Zum Gerichtstag Lippstadt gehören alle Sachen, bei denen der/die Beklagte 

den Wohnsitz bzw. Sitz in folgenden Gemeinden hat: 

Stadt Lippstadt 

Stadt Geseke 

Stadt Erwitte 

Stadt Rüthen 

Stadt Warstein 

 

 
2. Gerichtsort Hamm 

Zuweisung der Endziffern 
Die Klagen mit den Endziffern 0, 4, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 087, 187, 287, 

387, 487, 997 

        werden der 1. Kammer, 

 

die Klagen mit den Endziffern 2, 5, 6, 9, 88, 98, 07, 17, 27, 37, 47, 587, 687, 

787, 887, 987, 097 

        werden der 3. Kammer, 

 

die Klagen mit den Endziffern 1, 3, 57, 67, 77, 197, 297, 397, 497, 597, 697, 

797, 897 

        werden der 4. Kammer 

zugewiesen. 

 



 

Hamm, den 23. Mai 2024 

 

 

 

Vaupel  Griese  Havighorst   Piepenbrink 

 

 

 


